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1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Gemeinde Prisdorf 

für das Haushaltsjahr 2023 
 

 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 27.09.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 
Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
                                                                        

erhöht um vermin-
dert um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplanes einschl. 
der Nachträge 

  gegenüber 
bisher 
 

nunmehr 
festgesetzt 
auf 

            
       
1. im Ergebnisplan der 

 
    

 Gesamtbetrag der Erträge  
 

 182.300 € 0 € 5.324.700 €  5.507.000   € 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen  
 

304.400 € 0 € 5.621.600 € 5.926.000   € 

 Jahresüberschuss 0 €  0 € 0   € 

 
 

 
Jahresfehlbetrag 0 € 0  € 452.700 € 0   € 

 

                                   
122.100 € 

 
0 € 

 
296.900 € 

 
419.000 € 

 
 

    

      
2. im Finanzplan der 

 
    

 Gesamtbetrag der Einzahlung aus  
laufender Verwaltungstätigkeit  
 

 
183.000 € 

 
0 € 

 
5.176.000 € 

 
5.359.000 € 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit  

 
304.400 € 

 
0 € 

 
5.186.000 € 

 
5.490.400 €          

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit 
 

 
 

0 € 

 
            
   427.500 € 

 
 

678.600 € 

 
 

       251.100 € 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der  
Finanzierungstätigkeit  

 
296.300 € 

 
0 € 

 
773.000 € 

 
1.069.300 € 

 
       

 

festgesetzt. 
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Es werden für das Haushaltsjahr 2023 neu festgesetzt: 
 
     § 2 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen   von bisher   640.300 €    auf     121.200 €  
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.10.2023 erteilt. 
 
 
Rellingen, 14.10.2023          Gemeinde Prisdorf 
        Der Bürgermeister 
 
        Gez. Schneider 
 
 

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde 
Prisdorf wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
Jeder kann im Amt Pinnau, Fachbereich Finanzen, Hauptstraße 60, 25462 Rellingen,  
Zimmer 204 während der Dienststunden oder auf der Internetseite des Amtes Pinnau 
(www.amt-pinnau.de) Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den 
Anlagen nehmen. 

Rellingen, 16.10. 2023 

Amt Pinnau 
Der Amtsvorsteher 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
An den Bekanntmachungstafeln der Gemeinde Prisdorf 
 
ausgehängt am 18.10.2023    i.A. _____________________ 
 
abzunehmen am 26.10.2023   i.A. _____________________ 
 
abgenommen am ______________          _____________________ 
 
 

http://www.amt-pinnau.de/

